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"No public tax, custom or contribution shall be imposed upon, 
or paid by the people of this state, except by a iaw for that 
purpose: And before any law be made for raising it, the pur-
pose for whieh any tax is to be raised ought to appear clearly 
to the legislature to be of more service to the community than 
the money would be if not collected; which being well observed, 
taxes can never be burthens." 

Constitution of Pennsylvania 
vom 28. 9.1776; sect. 41 

"Garde les bonnes loix de ton Royaume: ne pren tailles, ny 
aides de tes subjects, si urgente necessite et evidente utilite ne 
tele fait faire, et pour juste cause, et non pas volontairement; 
si tu fait autrement, tu ne seras pas repute Roy, mais tyran." 

Clauses du testament Louis IX 
d Philippe son fils, um 1270, 
zitiert nach J. Bodin, 
Qu.-Nr. 40, liv. VI eh. 2 (S. 879) 

"C'est une erreur, que d'attribuer a un Roi le droit de prendre, 
comme il Lui plait, le bien de ses sujets, et de mettre des impöts, 
sans une necessite pressante. Ceux qui en usent de la sorte, 
gouvernent en Tirans et non en Souverains legitimes. Le Tiran 
ne eherehe que son propre avantage, au lieu qu'un bon Roi croit, 
qu'il n'est etabli que pour le bien de son peuple." 

Johann C. Gerson, Parisiensis 
Cancellarius, zitiert nach 
J. F. Pfeffinger, 
Qu.-Nr. 155, nr. 62 (S. 1500) 

"Omnibus contributione sarciatur, quod pro omnibus datum 
est." 

L. 1, Dig. XIV, 2 
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Vorwort 

Die "Rechtfertigung der Besteuerung" muß als der staatstheoretisch-
spekulative Mittelpunkt aller überkommenen Steuerlehre gelten. Die 
Steuertheorie der Gegenwart indes weiß sich dieser Frage nicht mehr 
verpflichtet. Sie übergeht oder verwirft das Thema als eine Spekulation, 
der empirische Erkenntnis nicht beikommen könnte1• 

Der Erkenntniswert staatstheoretisch-philosophischer Steuerlehre ist 
dennoch nicht zu leugnen. Mag die Staatsfinanzierung durch Steuern 
einst überhaupt frag-würdig gewesen sein, so bleibt auch das Phänomen 
Steuerstaat der Frage würdig. Denn die Antwort verspricht zu klären, 
warum der Staat seinem finanziellen Sein die Gestaltung des Steuer-
staats verleiht und weshalb diese Lösung eine "rationale" Form staat-
lichen Seins ist, die vor dem Urteil der Vernunft bestehen kann. Damit 
dürfte der Sinn dieser ganzen Fragestellung auch noch unter der Herr-
schaft realistischer Steuerlehre einleuchten. 

Wenn die hier vorgetragenen Überlegungen der Steuerlegitimation 
erneut nachgehen, um sie aus der Ideengeschichte zu erweisen, so nicht, 
um dem erklärtermaßen ausgestandenen Thema neue Aspekte um jeden 
Preis abzugewinnen. Versucht werden soll vielmehr eine neue Methode 
des Zugangs. Sowohl die Blickrichtung, die mit der Themenstellung ein-
genommen ist, wie das Verfahren der Untersuchung werden das aus 
sich heraus deutlich machen. 

Die vorliegende Arbeit ist Ende 19'69 abgeschlossen und im Oktober 
1970 von der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg als Disser-
tation angenommen worden. Unverändert kam sie hier zum Abdruck. 

In diesem Vorwort möchte ich mich noch einmal bedanken bei Herrn 
Prof. Dr. Klaus Vogel, Direktor des Instituts für deutsches und internatio-
nales Steuerrecht der Universität Heidelberg. Zunächst hat er meine 
Beschäftigung mit der steuerlichen Ideengeschichte angeregt und mich 
auf die dogmengeschichtliche Verknüpfung von Steuerrechtfertigungs-
und Allgerneiner Staatslehre hingewiesen; sodann hat seine unterstüt-
zende Kritik diese Abhandlung gefördert, sein ermutigender Zuspruch 

1 Günter Schmölders, Allgemeine Steuerlehre, 4. Aufl. Berlfn 1965, S. 67 f.; 
ders.: Das Gerechtigkeitspostulat in der Besteuerung, in: Finanzarchiv NF. 
Bd. 23 (1963) S. 53 ff. (53- 54); J. P. A. Adriani, J. van Horn, Het belastingrecht, 
Teil I, Amsterdarn 1954, S. 201; Carnille Scailteur, Le devoir ftscal, Bruges 1950, 
S. 61; Wilhelm Gerloff, Die Rechtfertigung der Besteuerung, in: Festgabe für 
G. v. Schanz, Bd. II, Tübingen 1928, S. 141 ff. (141). 
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und die Zeit, die ich als Assistent an seinem Lehrstuhl freigestellt war, 
haben ihre Fertigstellung wesentlich ermöglicht. 

Ich bedanke mich weiter bei Herrn Prof. Dr. Adolf Laufs. Aus der 
Sicht des Historikers hat er die Arbeit mit überwacht und entgegenkom-
menderweise auch ihre Zweitbegutachtung übernommen. 

Schließlich habe ich auch Herrn Prof. Dr. Dr. Ernst-Wolfgang Böcken-
förde, Universität Bielefeld, der sich für die Aufnahme der Abhandlung 
in die "Schriften zur Verfassungsgeschichte" verwendet hat, an dieser 
Stellen meinen Dank zu sagen; ebenso Herrn Ministerialrat a. D. Dr. 
Broermann, der sich der Drucklegung mit allergrößtem Entgegenkommen 
angenommen hat. 

Ganz besonders herzlich bedanke ich mich bei Fräulein Erna 
Schweickert vom Institut für Steuerrecht, Heidelberg, für ihre unermüd-
liche Mithilfe bei der Herstellung des Manuskripts, das heißt für ihre 
großzügige Bereitwilligkeit, mit der sie auch noch bei der Anfertigung 
von Zweit- und Drittfassungen mitgewirkt und schließlich die Druck-
vorlage gewissenhaft übertragen hat. 

Ich habe diese Schrift Herrn Senatspräsidenten Reinhard Kohn, Harn-
burg, bei seinem 40jährigen Dienstjubiläum zugeeignet. Dies als ein 
Zeichen des Dankes einmal für seine pflegeväterliehen Mühen, die er 
als Vormund bis zum Beginn meines Studiums an mich wendete, sodann, 
weil mir seine Richterpersönlichkeit Vorbild ist, das mich seinerzeit das 
rechtswissenschaftliche Studium wählen ließ. 

Heidelberg, den 5. 2. 1971 
Manfred Wachenhausen 



Einleitung 





1.1 Der moderne Steuerstaat als rationale 
Gestaltung der finanziellen Probleme staatlichen Seins? 

1.11 "Il n'y a rien plus juste, que ce qui est necessaire", weiß schon 
Jean Bodin zur Entschuldigung des besteuernden Staates anzuführen. 
"C'est bien la raison que chacun s'y employ, et alors les charges et impo-
sitions sur !es subjects sont tres justes2." 

Kein anderes Normmaß braucht man für die Legitimation des moder-
nen Steuerstaates, wenn sich dieser Steuerstaat als die richtige Gestal-
tungsform des Modernen Staates bewähren soll. Ist der Steuerstaat not-
wendig und richtig, darf er als rational und deshalb legitim gelten. Denn 
Rationalität ist der Prüfstein legitimer Beschaffenheit des Modernen 
Staates3• 

Um seiner Rationalitätwillen muß der Steuerstaat jede seiner finanziel-
len Aktivitäten dem Öffentlichen Interesse unterwerfen. Nur so kann der 
Staat dem Verdacht begegnen, er werde Steuergelder für andere als ge-
meinsame Interessen, für staatswidrige Zwecke verwenden. Die Besorg-
nis, der Steuerstaat werde die in seine Obhut gelegten Interessen nicht 
immer zutreffend erkennen oder aber nicht zweckmäßig befriedigen, ist 
damit freilich noch nicht ausgeräumt. Dies noch ganz abgesehen davon, 
daß manche der Effizienz kollektiver Interessenbefriedigung auf Kosten 
des Steuerzahlers überhaupt mißtrauen; mit den Ängsten der Steuer-
bürger argwöhnen sie, der Staat sei bloße Durchgangsstelle der Steuer-
gelder, die regelmäßig nicht mehr gebe als sie nehme4• 

Die Steuerpflichtigen wollen überhaupt nur schwer überzeugt sein, 
daß jeder Steuerbeitrag, der der privaten Disposition des einzelnen ent-
zogen und stattdessen in gemeinschaftlicher Aktion verausgabt wird, un-
bedingt das Allgemeininteresse befördert5~ Die Steuerwiderstände be-
legen es8• Sie zeigen, daß die Steuerwilligkeit nicht schon - wie klas-

1 Qu.-Nr. 40, liv. VI cap. 2 (S. 877 f.). 
3 Julien Freund, L'essence du politique, Paris 1965, S. 663 ff. 
4 Hans U. Loepelmann, Die Gegenprüfung, 2. Aufl. Heidelberg 1963, S. 21. 
5 Colm Brogan, The Democrat at the Supper-Table, London o. J. (1963) S. 104; 

Henry Laufenburger, Traite d'economique et de legislation financiere, Bd. I 
5. Aufl. Paris 1956, $. 252 f.; G. Schmölders, "Steuermoral", in: HdSW Bd. X s. 119 ff. (121 f.). 

• Günter Schmölders, Finanzpolitik, 2. Aufl. Berlin- Heidelberg- New York 
1965, S. 124 ff., 315 ff.; ders. : Finanz- und Steuerpsychologie. Das Irrationale in 
der öffentlichen Finanzwirtschaft, 2. Aufl. Reinbek 1970, S. 89 ff.; ders., Burk-
hard Strilmpel, Vergleichende Finanzpsychologie, Mainz 1968, S. 7; Burkhard 


